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A. Grundproblematik und Forschungsfrage

Die Diskussion um neue und ältere Instrumente des kollektiven Rechtsschutzes
im Zivilprozess hört nicht auf, Rechtspolitik und -wissenschaft zu beschäftigen.
In den letzten Jahren wirkten die Einführung der verbraucherschützenden Mus-
terfeststellungsklage in §§ 606 ff. ZPO aF1 und in jüngerer Zeit die der Umsetzung
der EU-Verbandsklagenrichtlinie2 dienende Schaffung eines Verbraucherrechte-
durchsetzungsgesetzes (VDuG)3 als Katalysatoren der Debatte in Deutschland.
Der Diskurs hat mittlerweile eine kaum mehr zu überschauende und immer noch
stetig anwachsende Menge an Kommentierungen, Aufsätzen und Monografien,
darunter zahlreiche Dissertationen, hervorgebracht, welche aus den unterschied-
lichsten Blickwinkeln die erheblichen Friktionen aufarbeiten, die kollektive
Rechtsschutzmechanismen in Bezug auf das überkommene individualistische
Paradigma des Zivilprozesses hervorrufen. Diese Arbeit reiht sich in diese Lite-
ratur ein und will sie um eine weitere Facette ergänzen. Untersucht werden soll,
welchen Schutz einerseits das materielle Recht und andererseits das Prozessrecht
solchen Personen bieten, deren Rechte und Interessen Gegenstand eines Kollek-
tivverfahrens waren und die durch dessen Ausgang nachteilig in ihrer Rechts-
stellung beeinträchtigt wurden, wenn das auf eine nicht sach- und interessenge-
rechte Prozessführung durch ihre Repräsentanten im Verfahren zurückzuführen
ist. Können in solchen Fällen die verantwortlichen Repräsentanten für Schäden
in Haftung genommen werden, die auf den nachteiligen Ausgang des Kollektiv-
prozesses zurückgehen? Oder können die mangelhaft repräsentierten Personen
der für sie vom Kollektivprozess ausgehenden Bindungswirkung ausnahmsweise
unter Berufung auf die nur mangelhafte Prozessführung durch ihre Repräsen-
tanten entgehen? Diese ineinander verschränkte, hybrid verfahrens- und mate-
riell-rechtliche Fragestellung soll am Gegenstand von verbraucherschützenden

1 Gesetz zur Einführung einer zivilprozessualen Musterfeststellungsklage vom 12.07.2018,
BGBl. I, S. 1151.

2 Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Novem-
ber 2020 über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher und zur
Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG, ABl. L 409 vom 04.12.2020, S. 1. Im Folgenden:
VKRL.

3 Art. 1 Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2020/1828 über Verbandsklagen zum
Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher und zur Aufhebung der Richtlinie
2009/22/EG sowie zur Änderung des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes (Verbands-
klagenrichtlinienumsetzungsgesetz – VRUG) vom 08.10.2023, BGBl. I, Nr. 272.
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Verbandsklagen nach dem VDuG untersucht werden. Die gewählte Perspektive
wird dabei erweitert und gleichzeitig geschärft durch eine rechtsvergleichende
Betrachtung des US-amerikanischen class action-Verfahrens, für welches das
aufgeworfene Problem von ex-post-Schutzmechanismen gegen die Risiken einer
nicht sach- und interessengerechten Repräsentation im Kollektivverfahren eben-
falls Aufmerksamkeit erfährt.

Diese Grundproblematik knüpft an ein für den kollektiven Rechtsschutz pa-
radigmatisches Dilemma an: Jede Kollektivierung der Rechtsdurchsetzung steht
in einem Spannungsverhältnis zur uneingeschränkten Verwirklichung der dem
Verfahren zugrunde liegenden individuellen Privatrechte. Je effektiver und weit-
reichender, kurz kollektiver, das Verfahren ausgestaltet ist, desto weniger Rück-
sicht kann auf die betroffenen Individualinteressen und -rechte genommen wer-
den.4 Soweit die Kollektivierung der Rechtsdurchsetzung verfahrenstechnisch
durch einen Repräsentationsmechanismus umgesetzt wird, birgt das weiter die
damit eng verknüpfte Gefahr, dass die durch das Verfahren betroffenen indivi-
duellen Rechte beeinträchtigt zu werden drohen, wenn die Repräsentation sich
als qualitativ mangelhaft erweist. Damit geht eine besondere Schutzbedürftigkeit
der im Kollektivverfahren repräsentierten Personen einher.

Gerade auch das VDuG setzt auf einen solchen Repräsentationsmechanis-
mus: Die durch eine Verbandsklage betroffenen Verbraucher sind am Kollektiv-
verfahren nicht direkt beteiligt und werden dahingehend nicht einmal umfassend
informiert. Vielmehr müssen sie sich auf die adäquate Repräsentation ihrer In-
teressen und Rechte durch den Verbandskläger (und dessen Prozessvertreter)
verlassen. Ist diese Repräsentation aber mangelhaft, kann das unter Umständen
dazu führen, dass die Durchsetzung von eigentlich bestehenden Verbraucheran-
sprüchen durch den Verlauf und Ausgang einer Verbandsklage beeinträchtigt
wird. Vor diesem Hintergrund ist es misslich, dass die rechtspolitische Diskussion
um den kollektiven Rechtsschutz in Deutschland holzschnittartig durch eine ver-
braucherfreundliche Seite, die auf den Ausbau kollektiver Rechtsschutzinstru-
mente drängt, und eine unternehmerfreundliche Seite, die erpresserische, miss-
bräuchliche Klagen im industriellen Maßstab fürchtet, geprägt ist. Obwohl der
wissenschaftliche Diskurs differenzierter ausfällt, ist beiden Seiten der rechts-
politischen Auseinandersetzung die Tendenz gemein, kollektiven Rechtsschutz
als uneingeschränkt positiv für Verbraucher zu werten. Aus dem Blick gerät so
bisweilen, dass repräsentierte Verbraucher auch im Rahmen von kollektiven
Rechtsschutzinstrumenten schutzbedürftig sind. Diese Problematik soll im Fol-

4 Vgl. etwa Fries, Verbraucherrechtsdurchsetzung, S. 185; Meller-Hannich, Gutachten
72. DJT, A 63: „Ganz klar ist deshalb festzuhalten, dass es ein perfektes Verfahren, welches
Effektivität, Einzelfallgerechtigkeit und rechtliches Gehör bei Massenschäden gleichermaßen
vollendet gewährleistet, nicht geben kann.“; Säcker, Verbandsklage, Rn. 107; Schneider/Con-
rady/Kapoor, BB 2023, 2179 (2188): „Kollektive Rechtsschutzmechanismen sind weder in der
bipolaren Prozesstradition noch im hiesigen Verfassungsrecht ohne schwere Nebenwirkun-
gen umsetzbar“.
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genden einleitend für das VDuG-Verfahren illustriert werden, dessen Funktions-
weise zunächst knapp vorzustellen ist.

I. Überblick über das VDuG-Verfahren

Das VDuG ist Ausdruck eines politischen Kompromisses nach einem gewun-
denen, langwierigen und kontroversen Gesetzgebungsprozess.5 Es ermöglicht
Verbandsklagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten,6 die Ansprüche und
Rechtsverhältnisse einer Vielzahl von Verbrauchern oder kleinen Unternehmen7

betreffen (§ 1 I VDuG). Klageberechtigt sind nach Maßgabe des § 2 I Nr. 1
VDuG i.V.m. § 4 UKlaG qualifizierte Verbraucherverbände (sowie gem. § 2 I
Nr. 2 VDuG auch qualifizierte Einrichtungen aus anderen EU-Mitgliedstaaten).8

Sachlich und örtlich ausschließlich zuständig für das Verfahren ist grundsätzlich
das OLG, in dessen Bezirk sich der allgemeine Gerichtsstand des beklagten Un-
ternehmers befindet (§ 3 I VDuG).9

1. Klagevarianten nach dem VDuG

Das VDuG sieht verschiedene Varianten von Verbandsklagen vor, die auch mit-
einander kombiniert werden können.10 Damit verbunden besteht jeweils auch die

5 Insbesondere baut es auf in der Wissenschaft im Auftrag relevanter stakeholders erar-
beiteten Umsetzungsvorschlägen für die VKRL auf. Im Auftrag zahlreicher Wirtschaftsver-
bände erarbeitete Bruns einen Umsetzungsvorschlag: Ders., Umsetzung der EU-Verbands-
klagerichtlinie in deutsches Recht. Im Auftrag des vzbv arbeiteten dagegen Gsell und Meller-
Hannich: Dies., Umsetzung der neuen EU-Verbandsklagenrichtlinie; Folgegutachten.

6 Zum sachlichen Anwendungsbereich näher Musielak/Voit/Stadler, Vorb. VDuG Rn. 5;
Schneider/Conrady/Kapoor, BB 2023, 2179 (2180); Zöller/Vollkommer, § 1 VDuG Rn. 4 f. Für
Arbeitssachen gilt das VDuG nicht: Bayat, NZA 2023, 1165; Diller, NZA 2023, 673; aA
PG/Halfmeier, § 1 VDuG Rn. 9.

7 Letztere gelten gem. § 1 II 1 VDuG als Verbraucher im Sinne des VDuG. Solche Unter-
nehmen sind auch für die Zwecke dieser Untersuchung grds. miterfasst, wenn von Verbrau-
chern die Rede ist.

8 Der Verweis auf § 4 UKlaG ermöglicht neuerdings nach einem Jahr (§ 4 II Nr. 2 UKlaG)
grds. auch Klagen von ad hoc anlässlich eines Massenschadensfalls gegründeten Verbrau-
cherverbänden, solange diese den übrigen Kriterien von § 4 II UKlaG genügen. Kritisch zu
deren vormaligem Ausschluss nach den §§ 606 ff. ZPO aF Musielak/Voit/Stadler, 20. Aufl.,
§ 606 Rn. 7; aA Bruns, Umsetzung der EU-Verbandsklagerichtlinie in deutsches Recht, S. 34.

9 Die internationale Zuständigkeit ist im Einzelnen str., vgl. Bruns, Umsetzung der EU-
Verbandsklagerichtlinie in deutsches Recht, S. 95 ff.; Domej, FS Schack (2022), S. 564; Mu-
sielak/Voit/Stadler, Vorb. VDuG Rn. 33; Thönissen, EuZW 2023, 637; ders., ZZP 134 (2021),
273; Wagner, RIW 2024, 8; Woopen, JZ 2021, 601 (603 ff.).

10 Schneider/Conrady/Kapoor, BB 2023, 2179 (2182); Zöller/Vollkommer, § 1 VDuG
Rn. 18. Möglich soll auch der Übergang zwischen diesen Varianten im Wege der Klageän-
derung sein: Röthemeyer, § 1 VDuG Rn. 27 ff. Auch die Kombination von VDuG-Anträgen
mit Unterlassungsklagen nach dem UKlaG ist grundsätzlich denkbar: Musielak/Voit/Stad-
ler, § 3 VDuG Rn. 1.
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Möglichkeit zum Abschluss eines gerichtlichen Vergleichs, der bei gerichtlicher
Genehmigung Wirkung für und gegen die angemeldeten Verbraucher entfaltet,
die von einem Austritt aus dem Vergleich absehen (§§ 9 f., 17 VDuG). Neben die
bereits existenten und weiterhin möglichen11 Musterfeststellungsklagen (§§ 41 f.
VDuG; zuvor §§ 606 ff. ZPO aF), die auf die Feststellung des Vorliegens oder
Nichtvorliegens von tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen für das Be-
stehen oder Nichtbestehen von Ansprüchen oder Rechtsverhältnissen zwischen
Verbrauchern und einem Unternehmer gerichtet sind, treten als Novum soge-
nannte Abhilfeklagen, die auf eine Leistung des beklagten Unternehmers an die
durch die Klage betroffenen Verbraucher gerichtet sind. Letztere sind nur zuläs-
sig, wenn die von der Klage betroffenen Ansprüche hinsichtlich des zugrunde
liegenden Sachverhalts und hinsichtlich der entscheidungserheblichen Tatsachen-
und Rechtsfragen im Wesentlichen gleichartig sind (§ 15 VDuG).12

Das VDuG sieht drei Varianten von Abhilfeklagen vor: Möglich sind (im
praktisch wohl relativ seltenen Fall,13 dass dem Verband schon vor Klageerhe-
bung alle betroffenen Verbraucher bekannt sind14) erstens Abhilfeklagen zuguns-
ten mit der Klage namentlich benannten Verbrauchern (§§ 14 S. 1, 16 I 2
VDuG).15 Beantragt werden kann in diesem Fall sowohl eine Geldzahlung, als
auch eine nicht-monetäre Leistung (z.B. Nachbesserung oder Ersatzlieferung) an
die benannten Verbraucher.16 Das Gericht entscheidet in diesem Fall grundsätz-
lich durch Endurteil über die Ansprüche der benannten Verbraucher, § 16 I 2, 3
VDuG.17 Zweitens kann der Verband eine Abhilfeklage gem. §§ 14 S. 1, 16 I 1
VDuG auch auf eine nicht-monetäre Leistung zugunsten einer Gruppe noch
nicht namentlich benannter Verbraucher richten. Hält das Gericht eine solche
Klage für dem Grunde nach begründet, erlässt es ein Abhilfegrundurteil (§ 16 I 1
VDuG), welches mit Blick auf das sich grundsätzlich anschließende Umsetzungs-
verfahren die konkreten Voraussetzungen, nach denen sich die Anspruchsberech-
tigung der betroffenen Verbraucher bestimmt, sowie die von den Verbrauchern
zu erbringenden Berechtigungsnachweise festlegt (§ 16 II 1 VDuG). Gelingt kein
Umsetzungsvergleich (§ 17 VDuG), ordnet das Gericht in einem weiteren Schritt

11 Der Subsidiaritätsgrundsatz wird mit Blick auf Abhilfeklagen durch § 41 II VDuG
durchbrochen.

12 Dazu ausführlich Büscher, WRP 2024, 1 (4 f.); Dittmann/Gollnast, VuR 2023, 135
(136 ff.); Mayrhofer/Koller, ZIP 2023, 1065; Schreier, VersR 2024, 144 (150 f.); Thönissen, r+s
2023, 749 (751 ff.).

13 Axtmann, DB 2023, 2614 (2616); Münscher, WM 2023, 2082 (2086); PG/Halfmeier, § 14
VDuG Rn. 2; Röß, MDR 2023, 1417 (1417 f.); Schläfke/Lühmann, NJW 2023, 3385 (3388).

14 Zu alternativen Umgangsmöglichkeiten mit Anmeldungen nicht in der Klageschrift
benannter Verbraucher für diese Klagevariante s. Röthemeyer, § 14 VDuG Rn 7.

15 Vollkommer, MDR 2023, 1349 (1353 f.) spricht von „Abhilfe-Sammelklagen“ in Ab-
grenzung von „Abhilfe-Gruppenklagen“ zugunsten von nicht namentlich benannten Ver-
brauchern.

16 Schläfke/Lühmann, NJW 2023, 3385 (3388).
17 Näher Zöller/Althammer, § 16 VDuG Rn. 3.
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durch Abhilfeendurteil das Umsetzungsverfahren an (§§ 17 II, 18 I VDuG).18

Eine nichtbegründete Abhilfeklage weist das Gericht dagegen durch Endurteil
ab, § 16 I 3 VDuG. Grundsätzlich parallel zur Abhilfeklage auf nicht-monetäre
Leistung zugunsten einer Gruppe nicht namentlich benannter Verbraucher läuft
schließlich drittens die Variante der Abhilfeklage, die auf Zahlung eines kollek-
tiven Gesamtbetrags gerichtet ist (§ 14 S. 2 VDuG). Hier legt das Abhilfegrund-
urteil entweder schon den jedem Verbraucher zustehenden Betrag fest, wenigs-
tens aber eine dahingehende Berechnungsmethode (§ 16 II 2 VDuG). Mit dem
das Umsetzungsverfahren anordnenden Abhilfeendurteil wird der Unternehmer
zur Zahlung eines kollektiven Gesamtbetrags, der nach freier Überzeugung des
Gerichts zu bestimmen, letztlich großzügig19 zu schätzen ist (§ 19 VDuG i.V.m.
§ 287 ZPO),20 zu Händen eines Sachwalters verurteilt (§ 18 II VDuG), der im
Umsetzungsverfahren zur Erfüllung der Ansprüche der angemeldeten Verbrau-
cher zur Verfügung steht. Erweist sich der festgesetzte Betrag im Laufe des Um-
setzungsverfahrens als zu niedrig, kann der Verbandskläger eine Erhöhung bean-
tragen (§ 21 VDuG). Soweit der Betrag dagegen nicht vollständig abgerufen
wurde, hat der Sachwalter dem Unternehmer den verbleibenden Betrag zu er-
statten (§ 37 VDuG).

2. Das Umsetzungsverfahren

Durch das sogenannte Umsetzungsverfahren soll die den angemeldeten Verbrau-
chern zustehende Abhilfe nach Maßgabe des Abhilfegrundurteils durch einen
gerichtlich bestellten Sachwalter an diese verteilt werden (§§ 22 ff. VDuG).21 Für
Klagen auf Zahlung eines kollektiven Gesamtbetrags errichtet und verwaltet der
Sachwalter einen Umsetzungsfonds (§ 25 VDuG), aus dem berechtigte Zahlungs-
ansprüche der angemeldeten Verbraucher zu erfüllen sind (§ 27 Nr. 9 VDuG).
Hinsichtlich nicht-monetärer Ansprüche fordert der Sachwalter den Unterneh-
mer zur Erfüllung auf (§ 27 Nr. 10 VDuG).22 Soweit der Sachwalter geltend ge-
machte Verbraucheransprüche nach Maßgabe des Abhilfegrundurteils für nicht
erfüllbar hält, lehnt er deren Erfüllung ab (§ 27 Nr. 1 VDuG). Gegen die Ent-
scheidung des Sachwalters können betroffene Verbraucher (und der beklagte

18 Auf Antrag beider Parteien kann das Gericht, wenn Vergleichsbemühungen nach § 17
VDuG aussichtslos erscheinen, auch sofort durch ein Endurteil entscheiden, das die Inhalte
von Abhilfegrundurteil und Abhilfeendurteil kombiniert (§ 16 IV VDuG).

19 BT-Drs. 20/6520, S. 83: „Sofern die Würdigung der Umstände es zulässt, kann das Ge-
richt bei seiner Schätzung unterstellen, dass alle angemeldeten Ansprüche in voller Höhe
berechtigt sind. Es darf die Summe der denkbaren Höchstbeträge aller Einzelansprüche bil-
den.“ Relativierend Röthemeyer, § 19 VDuG Rn. 4 bei Anhaltspunkten für Fehlanmeldun-
gen. Kritisch aus Beklagtenperspektive Mekat/Amrhein, RAW 2023, 23 (27 f.).

20 Näher Dittmann, GVRZ 2024, 6; Skauradszun, MDR 2024, 741.
21 Überblick bei Heerma, ZZP 136 (2023), 425 (440 ff.).
22 Zu Zwangsmitteln s. § 29 VDuG.
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Unternehmer) Widerspruch einlegen (§ 28 II VDuG). Der Sachwalter trifft dann
eine Widerspruchsentscheidung (§ 28 III VDuG), gegen die beide Seiten binnen
zwei Wochen vor dem Prozessgericht vorgehen können, das dann durch unan-
fechtbaren Beschluss entscheidet (§ 28 IV VDuG).

Wichtig ist die Erkenntnis, dass das Umsetzungsverfahren den verfahrensge-
genständlichen Streitkomplex nicht endgültig erledigt, sondern nur das Abhil-
fegrundurteil umsetzt. Verbrauchern steht im Anschluss an das Verbandsklage-
verfahren eine Individualklage gegen den Unternehmer offen, um solche An-
sprüche durchzusetzen, die der Sachwalter im Umsetzungsverfahren entweder
nicht (vollständig) als nachgewiesen angesehen hat oder mangels ausreichenden
Kollektivbetrags nicht umfänglich erfüllen konnte (§ 39 VDuG).23 Diese Mög-
lichkeit ist allerdings zweifach qualifiziert: Erstens kann ein Anspruch nicht mehr
im Hinblick auf diejenigen Aspekte, insbesondere Beweismittel, geltend gemacht
werden, die bereits Gegenstand der Prüfung im Umsetzungsverfahren waren.
Insoweit war das Widerspruchsverfahren nach § 28 VDuG vorrangig (§ 39 aE
VDuG).24 Zweitens greift für eine Individualklage die Bindungswirkung von Ur-
teilen des Verbandsklagegerichts nach § 11 III 1 VDuG. Unter denselben Ein-
schränkungen kann auch der beklagte Unternehmer gem. § 40 VDuG nachträg-
lich Herausgabeansprüche gegen individuelle Verbraucher geltend machen, so-
weit er diese auf Einwendungen stützt, die er weder im VDuG-Erkenntnisverfah-
ren noch im Widerspruchsverfahren nach § 28 VDuG hätte geltend machen kön-
nen, weil sie entweder zu individualisiert für die Verbandsklage waren oder weil
sie auf Beweismitteln gründen, die nach Maßgabe des Abhilfegrundurteils im
Umsetzungsverfahren nicht berücksichtigt werden konnten.

3. Opt-in-Prinzip: Anmeldungen durch Verbraucher

VDuG-Verbandsklagen dienen letztendlich der Durchsetzung individueller Ver-
braucheransprüche. Um den Bezug zwischen diesen Ansprüchen und dem Ver-
bandsklageverfahren zu vermitteln, setzt das VDuG auf ein opt-in-Verfahren.25

Verbraucher erhalten Gelegenheit zur Anmeldung ihrer Ansprüche oder Rechts-
verhältnisse26 im Verbandsklageregister, wobei Anmeldungen bis zum Ablauf

23 Röthemeyer, § 39 VDuG Rn. 5.
24 Das kann angemeldete Verbraucher faktisch zur Teilnahme am Umsetzungsverfahren

zwingen, um einer späteren Präklusion hinsichtlich ihrer Ansprüche zu entgehen: Heerma,
ZZP 136 (2023), 425 (454 f.).

25 Die VKRL ließe zwar für innerstaatliche (nicht aber für grenzüberschreitende) Ver-
bandsklagen auch ein opt-out-Verfahren zu (Art. 9 II, III). Das wurde in Deutschland aber
jedenfalls auf politischer Ebene nie ernsthaft diskutiert. Vgl. Thönissen, Subjektive Privat-
rechte und Normvollzug, S. 557 mwN. S. aber für Streuschäden den Vorschlag von Rinck,
Streuschadensbekämpfung. S. 367 ff.

26 Das VDuG spricht immer wieder von „angemeldeten Verbrauchern“ (s. etwa § 11 III
VDuG), obwohl das eigentlich irreführend ist. Denn angemeldet werden nach § 46 I 1 VDuG
Ansprüche oder Rechtsverhältnisse, nicht aber Personen.
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von drei Wochen nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung vorgenommen
und auch wieder zurückgenommen werden können (§ 46 I, IV VDuG). Vor Ab-
lauf dieser Frist kann kein Urteil ergehen: § 13 IV VDuG stellt sicher, dass dies
frühestens sechs Wochen nach Schluss der mündlichen Verhandlung möglich ist.

Die Rechtswirkungen der Anmeldung sind von entscheidender Bedeutung
nicht nur für das weitere VDuG-Verfahren, sondern auch für etwaige Individu-
alverfahren von angemeldeten Verbrauchern gegen den Unternehmer. Mate-
riell-rechtlich bewirkt die Anmeldung eine auf den Zeitpunkt der Erhebung der
Verbandsklage rückwirkende Hemmung der Verjährung der Ansprüche betrof-
fener Verbraucher gegen den beklagten Unternehmer (§ 204a I 1 Nr. 3, 4 BGB),
die erst sechs Monate nach der rechtskräftigen Entscheidung oder anderweitigen
Beendigung des Verbandsklageverfahrens (§ 204a III 1 i.V.m. § 204 II 1 BGB)
oder nach Rücknahme einer Anmeldung (§ 204a III 2 BGB) endet. Aus prozess-
rechtlicher Perspektive sind von Anmeldern bereits erhobene parallele Indivi-
dualklagen auszusetzen, bis über die Verbandsklage rechtskräftig entschieden ist
oder sie sich sonst erledigt hat, bzw. bis die Anmeldung zurückgenommen wird
(§ 11 I VDuG). Angemeldete Verbraucher können außerdem während der
Rechtshängigkeit der Verbandsklage keine neuen parallelen Individualklagen
gegen den Unternehmer erheben (§ 11 II VDuG). Vor allem aber ist eine wirk-
same Anmeldung entscheidend für die Bindungswirkung von Vergleichen und
Urteilen im VDuG-Verfahren (§§ 9 I 1, 11 III 1 VDuG) und berechtigt zur Teil-
nahme am Umsetzungsverfahren (§ 26 VDuG).

Bis wann die durch eine Verbandsklage betroffenen Verbraucher eine verbind-
liche Entscheidung treffen müssen, ob sie ihre Ansprüche bzw. Rechtsverhält-
nisse zur Eintragung in das Klageregister anmelden, ist deshalb von überragen-
der Bedeutung für ihre Rechtsposition und Schutzwürdigkeit.

a) Unterschiedliche Positionen zur Anmeldefrist im Gesetzgebungsprozess

Für Musterfeststellungsklagen nach §§ 606 ff. ZPO aF war eine Anmeldung nur
bis zum Ablauf des Tages vor Beginn der mündlichen Verhandlung, eine Rück-
nahme der Anmeldung noch bis zum Ablauf des Tages der ersten mündlichen
Verhandlung möglich gewesen (§ 608 I, III ZPO aF). Im Gesetzgebungsprozess
zum VDuG zählte der opt-in-Zeitpunkt zu den umstrittensten Aspekten. Insbe-
sondere seitens der Verbraucherverbände war ein sogenanntes spätes opt-in ge-
fordert worden: Verbraucher sollten in Kenntnis der Sachentscheidung des Ge-
richts darüber befinden können, ob sie sich auf die gerichtliche Entscheidung im
Verbandsklageverfahren berufen und an einem etwaigen Vollzugsverfahren teil-
nehmen wollen.27 Demgegenüber bestand ein anderes Lager, bestärkt auch durch

27 Gsell/Meller-Hannich, Umsetzung der neuen EU-Verbandsklagenrichtlinie, passim; ein-
dringlich nochmals dies., Folgegutachten, S. 6 f. S. auch Fervers, Bindung Dritter, S. 338 ff.;
Meller-Hannich, Stellungnahme VDuG, S. 4 f.; Röthemeyer, jM 2022, 178, 181 f.; vzbv, Stel-
lungnahme VDuG, S. 11 ff. Früh schon Gsell/Meller-Hannich/Stadler, NJW-aktuell 5/2016,
14.
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die Wirtschaftsverbände, auf einem möglichst frühen opt-in der Verbraucher,
jedenfalls aber noch bevor eine Sachentscheidung im Verbandsklageverfahren
ergeht.28 Schließlich wurde aus der Wissenschaft auch gefordert, die opt-in-Frist
flexibel zu gestalten und ihre Dauer in das Ermessen des Gerichts zu stellen.29

Für ein spätes opt-in wurde vorgebracht, es sei besonders zur Durchsetzung
von Streuschäden praktisch alternativlos, bei denen mit frühen opt-in-Erklärun-
gen kaum zu rechnen sei.30 Zudem entschärfe es die Problematik, ob Verbraucher
an ein Verbandsklageurteil gebunden werden können, ohne dass ihnen zuvor
vollumfänglich rechtliches Gehör gewährt worden ist und minimiere das Haf-
tungsrisiko für die prozessführenden Verbände.31 Die überzeugende, wohl herr-
schende Meinung hat sich aber stets für ein tendenziell frühes opt-in ausgespro-
chen und sich dabei insbesondere auf den Grundsatz des fairen Verfahrens und
der prozessualen Waffengleichheit gestützt.32 Damit wäre eine „zivilprozessuale
,Rosinentheorie‘“33 zugunsten der von der Verbandsklage betroffenen Verbrau-
cher nicht vereinbar.34 Nach einer (angesichts von Art. 9 II VKRL allerdings
zweifelhafter) Ansicht wäre ein spätes opt-in sogar richtlinienwidrig.35 Eine län-
gere opt-in-Frist ist jedenfalls der rechtssicheren Erledigung des Streitkomplexes
und damit der Erreichung von Rechtsfrieden abträglich. Denn es birgt die Gefahr
eines Nebeneinanders von Individual- und Kollektivrechtsschutz, das die Ge-
richte ebenso wie den Beklagten in nicht prozessökonomischer Weise belastet.36

28 Bruns, Umsetzung der EU-Verbandsklagerichtlinie in deutsches Recht, passim.
29 Stadler, ZZP 136 (2023), 129 (144). S. auch die Model European Rules of Civil Proce-

dure (im Folgenden MERCP) Rules 215, 216.
30 Gsell/Meller-Hannich, Umsetzung der neuen EU-Verbandsklagenrichtlinie, S. 20.
31 Gsell, Stellungnahme VDuG, S. 4, 8; Gsell/Meller-Hannich, Umsetzung der neuen EU-

Verbandsklagenrichtlinie, S. 20; Meller-Hannich, Die Umsetzung der Verbandsklage-Richt-
linie: Papiertiger oder effektives Instrument im Dienste des Verbraucherschutzes?, in: Bit-
burger Gespräche Jahrbuch 2023, S. 59 (69); VZ Sachsen, Stellungnahme VDUG, S. 26.

32 Allgayer, Stellungnahme VDuG, S. 3; Berger, ZZP 133 (2020), 3 (8 f.); Bruns, Umset-
zung der EU-Verbandsklagerichtlinie in deutsches Recht, passim; ders., Stellungnahme
VDuG, S. 3 ff.; ders., ZZP 134 (2021), 393 (passim): „Dispositionsverantwortung“ der Ver-
braucher; ders., WM 2022, 549 (553 f.); Fries, ZZP 134 (2021), 433 (449); Löhner, Stellung-
nahme VDuG, S. 6; Mekat/Amrhein, RAW 2023, 23 (26); Röß, MDR 2023, 1417 (1421 f.);
Stadler, ZZP 136 (2023), 129 (143 f.); Würtenberger/Freischem, GRUR 2017, 1101 (1103). S.
aber Stadler, JZ 2018, 793 (798), die zu Recht darauf hinweist, dass die Waffengleichheit für
den Beklagten vor allem gegenüber dem Verbandskläger zu gewährleisten ist. Gegenüber den
von jeder Verfahrensbeteiligung ausgeschlossenen betroffenen Verbrauchern besteht ohnehin
keine Waffengleichheit; zust. Fervers, Bindung Dritter, S. 341.

33 Bruns, Umsetzung der EU-Verbandsklagerichtlinie in deutsches Recht, S. 27.
34 Fries, ZZP 134 (2021), 433 (449): „[D]er Kern des kollektiven Rechtsschutzes besteht

darin, den Individuen übermäßigen Prozessaufwand zu ersparen, nicht aber darin, sie von
Prozessrisiken zu befreien.“

35 Bruns, Umsetzung der EU-Verbandsklagerichtlinie in deutsches Recht, S. 46 f.; ders.,
Stellungnahme VDuG, S. 4 f.; Mekat/Amrhein, RAW 2023, 23 (26). S. auch Rinck, Streu-
schadensbekämpfung, S. 395 f.

36 Bruns, Umsetzung der EU-Verbandsklagerichtlinie in deutsches Recht, S. 14 f.; ders.,
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